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Ein hölzernes Unfallkreuz an einer
verkehrsreichen Straße ist kein unge-
wohnter Anblick (Abb. 1). Diese einfa-
chen Wegemale haben dauerhafter
gestaltete, größere Vorgänger aus ver-
gangenen Jahrhunderten und heutige
steinerne Entsprechungen: Wegekreu-
ze und Bildstöcke. Die Motive zur Er-
richtung dieser Wegemale sind zwar
weitaus vielfältiger als die Erinnerung
an den Unfalltod einer Person; aber
sowohl die Unfallkreuze als auch die
religiösen Wegemale wurden bzw. wer-
den außerhalb von Kirchplatz und
Friedhof von Privatpersonen aufgestellt
und zwar so, dass sie von Passanten
wahrgenommen werden können. Wie in
Tibet die Gebetsfahnen ein in der Land-
schaft sichtbarer Ausdruck buddhisti-
scher Religiösität sind, bereichern die
christlichen Kleindenkmäler viele, weit-
gehend katholisch geprägte Räume im
christlichen Europa. Nicht wenige von
ihnen stehen als historische Kulturdenk-
mäler unter Denkmalschutz.

Für das Münsterland gibt es keine
zusammenfassende aktuelle Veröffentli-
chung. Allerdings haben sich volks-
kundlich, historisch, kunsthistorisch
und theologisch Interessierte in ver-
schiedenen Räumen Westfalens mit den
Kleindenkmälern der Volksfrömmigkeit
befasst. Zu den jüngeren Veröffentli-
chungen zählen die der Heimatvereine
Borken (RIDDER, TH. 2004. Vgl. Litera-
tur im Anhang), Nordkirchen (MEINKE,
J., E. RINSCHEDE 1997) und Everswinkel
(BUNTENKÖTTER, E., A. REINKER 1996).
Daraus werden Beispiele herangezogen,

ohne Friedhofsdenkmäler, religionsneu-
trale Gefallenenehrenmale und nicht
mehr existierende Wegebilder. Die drei
Sammlungen werden hier zur Orientie-
rung jeweils unter dem Ortsnamen
(einschl. der entsprechenden Seitenzahl)
zitiert.

Die religiösen Kulturdenkmäler sind
als anthropogene Kleinbauwerke im
Gefüge von Relief und Vegetation,
Siedlung und Flur geographisch inter-
essant. Geographen haben sie bisher
kaum beachtet, auch nicht das Gestein,
aus dem sie hergestellt wurden, und die
Form- und Standortveränderungen, die
sie im Verlauf der Zeit erfuhren.

In der Regel werden zu den religiö-
sen Kleindenkmälern Wegekreuze
(Abb. 2) und Bildstöcke (Abb. 4) ge-
zählt. Neben Heiligenhäuschen, We-
gekapellen (Abb. 5) und Grotten gibt
es Freiplastiken. In jüngerer Zeit sind
weitere Formen entwickelt worden wie
Stele (Abb. 6) und Säule (ca. 4 m hoch,
mit Halbrelief, Borken, S. 48).

In der Stadt Borken stehen 15 Wege-
male, in den politisch zum Stadtgebiet
Borken zugehörigen Bauerschaften 92.
Auf den 152,61 km2 des Stadtgebietes
Borken ist demnach auf 1,4 km2 durch-
schnittlich ein religiöses Kleindenkmal
anzutreffen (Standortdichte 2004). In
der zum Stadtgebiet Borken gehörenden
Bauerschaft Hoxfeld mit 707 Haushal-

ten wird von jedem 24. Haushalt ein
Wegemal gepflegt. In der Gemeinde
Nordkirchen gibt es 62 Wegemale
(Stand 1997), in Everswinkel (ohne
Alverskirchen) 43 (Stand 1996). 

Abb. 3 zeigt Standorte von Wege-
malen am Rand des Hofgeländes (Nr. 5)
sowie an einer längeren Hofzufahrt und
zugleich an einer Durchgangsstraße
(Nr. 10, Nr. 15). Das Kreuz „sollte
öffentlich sein und fand darum seinen
Platz an der Straße, direkt an der Hofzu-
fahrt, so dass sowohl wir von unserem
Wohnhaus einen ungehinderten Blick
darauf haben als auch unsere Besucher
und die vorbeifahrenden Passanten“ (M.
Schulze Esking 2006, s. Abb. 6). Für
alle Passanten auffällig an Straßengabe-
lungen bzw. -kreuzungen findet man
Wegemale heute nur noch selten; der
Straßenbau machte Umsetzungen erfor-
derlich. Als weithin auffallende Stand-
orte wurden auch – soweit im Münster-
land möglich – Erhebungen im Relief
gewählt (Borken, S. 34, Nordkirchen,
S. 56). Manche Standorte sind mit
einem persönlichen Ereignis verknüpft,
z. B. der Geburt eines Kindes bei der
Feldarbeit (Nordkirchen, S. 144) oder
plötzlichem Tod (Abb. 2). Im Mittelalter
und in der frühen Neuzeit führte auch
Mord zur Aufstellung eines Kreuzes am
Tatort (Borken, S. 41). Wegemal Nr. 18
in Abb. 3 markiert eine mittelalterliche
Herrschafts- und heutige Kreisgrenze (s.
Landwehr) (vgl. auch Borken, S. 47;
Nordkirchen, S. 166). Das „Oldenhüser
Krüz“ (Nordkirchen, S. 8f) erinnert an
eine Ortsverlegung von 1524. Auf dem
ehemaligen Kirchplatz wurde zunächst
eine Kapelle gebaut und 1609 durch ein
Kreuz ersetzt. Anstelle eines nach 1945
abgerissenen Bunkers errichtete die
Nachbarschaft ein Wegemal (Borken S.
83). Auch war es in der Vergangenheit
üblich, an Wallfahrts- und Prozessions-
wegen und lokal an Leichenwegen zwi-
schen Bauerschaft und Kirchhof Wege-
male zu errichten (Borken, S. 62). Eben-
falls wurden die 14 Kreuzwegstationen
in Bildstöcken dargestellt. Wegemale
können bis in die Gegenwart Orte reli-
giösen Lebens sein: Sie geben Anlass zu
privatem und gemeinschaftlichem
Gebet und sind Segensstationen von
Prozessionen (Abb. 5). Dem nicht reli-

Abb. 1: Unfallkreuz in der Bau-
erschaft Altenberge-Waltrup,
Kreis Steinfurt (Foto: L. BEYER)

Inschrift: „Im Jahre 1487 auf Antoni
Dach is alhier Gehens Todes verstorben
Swer van Beveren“
Abb. 2: Poppenbecker Kreuz,
Gem. Havixbeck, Baumberger
Sandstein (Foto: H. POHLMANN)

G
eb

ie
t 

u
n

d
Id

en
ti

tä
t

N
a

tu
rr

a
u

m
B

ev
öl

ke
ru

n
g

S
ie

d
lu

n
g

W
ir

ts
ch

a
ft

u
n

d
 V

er
ke

h
r

B
il

d
u

n
g

u
n

d
 K

u
lt

u
r

G
es

el
ls

ch
a

ft
u

n
d

 P
ol

it
ik

Stand: 2007



Religiöse Kulturdenkmäler

251

giös empfindenden Menschen bleibt der
spirituelle Gehalt von Wegemalen even-
tuell verschlossen. Anbetung Gottes und
Ehrung heiliger Menschen, Lob, Bitte
und Dank sind die Motive zur Errich-
tung von Wegemalen, zu ihrer Pflege
und zum Gebet. Das religiöse Klein-
denkmal steht daher in der Regel in
einer Busch- oder Baumgruppe oder in
gärtnerisch gepflegter Umgebung.

Zur Umsetzung von Wegemalen
führten Maßnahmen der Raumordnung:
Straßenverlegung und -ausbau, Orts-
kernsanierung und Flurbereinigung
(Borken: in 33 Fällen). Auch Vandalis-

mus (Borken: in 7 Fällen) kann eine
Umsetzung in Hausnähe erforderlich
machen oder vorbeugend ein Ersetzen
des Originals durch ein Duplikat (Bor-
ken, S. 24, 27, 28). 

Der gut zu bearbeitende Baumber-
ger Sandstein ist für die Wegemale in
Abb. 2, 4, 6 und in allen drei Münsterlän-
der Beispielgemeinden früher und heute
verwendet worden. Auch Ibbenbürener
(Everswinkel, S. 104, 106) und Anröch-
ter Sandstein (Nordkirchen, S. 16, 72,
150) sowie Findlinge als Sockel kommen
vor (Borken, S. 50; Everswinkel, S. 92).

Schon 1281 wurde die Versetzung
eines Kreuzes urkundlich genehmigt
(Nordkirchen, S. 96). Wegemale sind
demnach bereits im 13. Jh. üblich. Man-
cher historische Aspekt ist jedoch nur

vage fassbar. Mit großer Wahrschein-
lichkeit sind die Wegekreuze die ältere
Form der Wegemale. Die Art der Bild-
stöcke wurde später entwickelt (POHL-
MANN, A., SCHULTE, B. 1989, S. 3). Die
wenigen im Münsterland vorkommen-
den alten Steinkreuze sind vornehmlich
im Raum der Baumberge und ihrer
Umgebung zu finden (Abb. 2; BROCK-
PÄHLER, W. 1983, S. 105). Alte Wege-
male aus Eichenholz verfielen, Kriege
zerstörten manchen Altbestand und ver-
hinderten das Errichten neuer Wegema-
le (Dreißigjähriger Krieg, Französische
Revolution und Folgeerscheinungen, 1.
und 2. Weltkrieg). Die Zwischenzeiten
waren oft Phasen intensiver religiöser
Aktivität und dadurch auch günstig für
Renovierung und Neuaufstellung von
Kleindenkmälern wie z. B. im Barock.
Auch in der Gegenwart ist die Bautätig-
keit bemerkenswert (Abb. 6). „Wir
wählten ein Kreuz, da das Kreuz „das“
allgemeingültige Zeichen des „christli-
chen“, d. h. sowohl des katholischen als
auch des evangelischen Glaubens ist“
(M. Schulze Esking 2006).

LIOBA BEYER

Abb. 4: Bildstock aus Baumber-
ger Sandstein an der Hauszu-
fahrt der Fam. Bethge, Biller-
beck-Beerlage, errichtet 1753 
(Foto: E. BETHGE)

Abb. 5: Wegekapelle unter Lin-
den eines ausgesiedelten Hofes:
Segensstation der Fronleich-
namsprozession in Greven-
Gimbte (Alter unbekannt)
(Foto: L. BEYER)

Abb. 6: Kreuzstele aus Baumber-
ger Sandstein, errichtet 2000 an
der Hofzufahrt Schulze Esking,
Billerbeck-Beerlage
(Foto: L. BEYER)

Abb. 3: Standorte religiöser Kleindenkmäler in Billerbeck-Beerlage,
Kreis Coesfeld (Erhebungen u. Entwurf: L. BEYER)
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